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Ergebnisse des EU- Konvents 

in Bezug auf die zukünftige Behandlung von Kultur und Bildung

Grund meines  heutigen Schreibens sind die Ergebnisse des EU- Konvents in Bezug auf die  zukünftige  Behandlung von Kultur und Bildung. Im Bereich Kultur und Audiovisuelles konnte dank der Intransigenz Frankreichs das Prinzip der Einstimmigkeit gegen großen Widerstand des EU-Parlamentes beibehalten werden. Auch MP Teufel hat sich für unsere Forderungen eingesetzt. Einstimmigkeit gilt auch weiter für Entscheidungen zur Kultur im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik, die aber grundsätzlich eine exklusive Kompetenz der Union ist.

Nicht durchzusetzen war dagegen die noch [in] Nizza über Artikel 133 beschlossene Ausnahmeregelung für die Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziales mit der Festlegung der geteilten Zuständigkeit und Einstimmigkeit. Hier siegten die Liberalisierer unter Führung des Bertelsmann-Lobbyisten MEP Elmar Brok und natürlich des Kommissars Lamy. 

Danach gelten nun für Entscheidungen nach der neuen Fassung der Artikel III-211 und Artikel III-212 die ausschließliche Zuständigkeit der Union und auch die Mehrstimmigkeit bei Entscheidungen.

Wie Sie wissen, hat bei der GATS-Runde gerade  die Ausnahmeregelung des Einstimmigkeitsprinzip[s] verhindert, daß die Union eine alle Mitgliedsländer verpflichtende Position in die Verhandlungen einbringen konnte und [somit bewirkt,] daß keine weiteren Angebote im Bereich Bildung gemacht wurden.

Mit der jetzt vorliegenden Fassung kann die EU m.E. durchaus auf die Bildungspolitik der Mitgliedsstaaten Einfluß nehmen, auch wenn Artikel III-212, Paragraph [?] stipuliert: 

„Die Ausübung der in diesem Artikel übertragenen handelspolitischen Befugnisse hat keine Auswirkungen auf die Kompetenzabgrenzung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten und führt nicht zu einer Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, soweit eine solche Harmonisierung in der Verfassung ausgeschlossen wird.“ 

Es ist zu befürchten, daß das Konzept der gemeinsamen Handelspolitik, die nach einheitlichen Grundsätzen zu gestalten ist und insbesondere für die Änderung von Zollsätzen, den Abschluß von Zoll-und Handelskommen betreffend den Handel mit Waren und Dienstleistungen und die Vereinheitlichung der Liberalisierungsmaßnahmen gilt, Vorrang vor eher bildungspolitisch relevanten Überlegungen haben wird. Es werden sich schnell Mehrheiten für weitere Liberalisierung und entsprechende EU-Gesetze bilden. Dies zeigte sich bereits im Konvent, in dem nur eine Minderheit sich bereit fand, engagiert für die Beibehaltung der alten Regelung zu streiten. 

Es überrascht, daß die deutschen Länder nicht gegen die neue Fassung opponiert haben, obwohl die EU-Rahmenverfassung nun ihre Kompetenzen entscheidend beschneidet. Das VRE-Präsidium hat sich eindeutig gegen die neue Regelung ausgesprochen und grünes Licht für eine Kampagne zur Änderung des Artikels gegeben. Ich fürchte aber, daß ohne Mobilisierung der GATS-Gegner kaum noch etwas zu erreichen ist, da kaum ein Politiker noch einmal das Paket aufschnüren möchte.

Leider sind offenbar die GATS-Aktivisten voll mit WTO-Cancun beschäftigt. Sie betrachten die EU-Verfassung als unbedeutend. Eine Aktion nur wenige Tage vor der nächsten EU-Regierungskonferenz wird aber kaum ausreichen, um bei den Regierungen Eindruck zu machen und sie zu motivieren, den Text zu ändern. Es müßte schon jetzt mit Protesten begonnen werden .Man sollte vor allem die Länder unter Druck setzen, damit sie die ihnen nach dem Grundgesetz für Bildung gegebenen Kompetenzen auch im Interesse der Bürger wahrnehmen.

Wir werden hier im Sekretariat versuchen, eine Kampagne zu starten. Die Einflußmöglichkeiten der Regionen aber sind eher begrenzt. Wir wären Ihnen dehalb sehr dankbar, wenn Sie Ihre Einflußmöglichkeiten nutzen könnten, um GATS-Kritiker auf die Implikationen der Regelungen in der EU-Verfassung hinzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Franz-Josef Stummann
